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Beratungsfolge Sitzungsdatum 

Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss 07.10.2021 
 

Grundsatzbeschluss "Sanierung Gewölbedecke und unter 
gehangene Decke inkl. Beleuchtung der Umkleideräume der 
Feuerwehr Klostermansfeld" 
 

Beschlussbegründung: 
 
Die Umkleideräume in der Feuerwehr Klostermansfeld haben eine abgehängte Decke mit 
Deckenplatten. Darüber befindet sich eine gemauerte Gewölbedecke. Von dieser Gewölbedecke 
fallen Putzstücke und durchschlagen die Deckenplattenelemente, was eine enorme Unfallgefahr für 
die Kameraden der Feuerwehr darstellt.  
Die Sanierung der Decken in den zwei Umkleideräumen umfasst das Entfernung des alten Putzes und 
Erneuerung des Putzes an der Gewölbedecke und ggf. der Erneuerung der abgehängten Decke mit 
Einbauleuchten. 
 
Die ersten Kostenschätzungen der Sanierungsarbeiten belaufen sich auf etwa 30 - 40 T€. Dazu 
kommen eventuell noch eine Planung und eine Statik für die Zwischendecke in Höhe von 4 T€. Eine 
Begehung zur fachlichen Zuarbeit erfolgt am 28.09.2021. 
 
Auf Grund der anstehenden Gefahr durch die herabfallenden Putzteile empfehlen wir die 
Sanierungsarbeiten für das Jahr 2022 einzuplanen und umzusetzen. 
 
Die Maßnahme ist noch nicht in den Haushalt 2022 aufgenommen worden, sie steht noch zur 
Diskussion.  
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss beschließt, dass aufgrund der der anstehenden 
Gefahr durch die herabfallenden Putzteile die Sanierungsarbeiten der Gewölbedecke und der  
untergehangenen Decke inkl. Beleuchtung der Umkleideräume der Feuerwehr Klostermansfeld in den 
Haushalt des Jahres 2022 aufzunehmen ist.. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 

Der bereits vorhandene Fehlbetrag im Entwurf des Ergebnishaushalt 2022 wird sich durch die 
Aufnahme der finanziellen Mittel weiter vergrößern. Notwendige Maßnahmen zur 
Haushaltskonsolidierung sind zu treffen.   
 

Beratungsergebnis: 
 

Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussvorschlag abweichender Beschluss 
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